
 

Beschluss 

aus der Niederschrift über die 13. Sitzung 
des Bau- und Umweltausschusses der 
Gemeinde Hürtgenwald vom 22.11.2007. 

 

Hürtgenwald, den 29.11.2007 
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6. Textbebauungsplan Hürtgenwald 2007 (Übertragung der Satzungen 

der Gemeinde Hürtgenwald über besondere Anforderungen über die 

Gestaltung baulicher Anlagen und Einfriedigungen in den 

verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Hürtgenwald nach § 86 

Bauordnung NW); 

hier: Offenlagebeschluss gem. § 13 Abs. 2 BauGB 

 

123/2007 

  

Beschluss: 
In Kenntnisnahme des Sachverhalts beschließt der Bau- und Umweltausschuss, die 
Offenlage gem. § 13 Abs. 2 Ziffern 2 und 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB durchzuführen. 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Erforderliche zu veranlassen. 
 
 

Beratungsergebnis:  
 

 
 




